
Satzung der Gemeinde Wutach
zur Klarsteilung und Ergänzung eines im

Zusammenhang bebauten Ortsteiles durch einzelne
Außenbereichsgrundstücke

//

Aufgrund § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom
27. April 1997 (BGBl I S. 2141, ber. BGBl 1998 I S. 137), zuletzt geändert durch Art.
4 Abs. 10 des Gesetzes vom 05. Mai 2004 (BGBl I S. 718) hat der Gemeinderat der
Gemeinde Wutach am 13. Januar 2005 folgende Satzung beschlossen:

§1

Gegenstand

Der im Zusammenhang bebaute Ortsteil Münchingen wird durch das
Außenbereichsgrundstück FIst.Nr. 159/1 ergänzt.

§2

Räumlicher Geltungsbereich

Für die in § 1 genannte Ergänzung ist der Lageplan vom 27. April 2004 maßgebend.
Er ist Bestandteil dieser Satzung. Damit wird die Grenze dieses im Zusammenhang
bebauten Ortsteiles festgelegt.

§3

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses
in Kraft.

Wutac|1\ 13.01.2005

Fritz, Bürgermeister
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